
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2008/12/17 16Ok15/08
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.12.2008

Norm

KartG 2005 §7

Rechtssatz

Ein Zusammenschluss, der eine Vielzahl zusammenhängender lokaler Märkte betri t, die insgesamt einen nationalen

Markt abdecken, kann als nationaler Zusammenschluss zu beurteilen sein, wenn dies der Strategie der beteiligten

Unternehmen entspricht.

Entscheidungstexte
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Beisatz: Hier: Anzeigenmarkt. (T1)
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